Untersuchungsbedingungen
1. a) Die Abgabe aller Angebote und der Abschluss aller Verträge erfolgt nur vorbehaltlich dieser Untersuchungsbedingungen und schließt alle anderen Garantien, Gewährleistungen und Bedingungen aus (einschließlich Garantien, Gewährleistungen oder Bedingungen, auf die in Vertrags- oder Angebotsunterlagen des Kunden verwiesen wird), ob durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder anderweitig ausgedrückt oder impliziert, außer wenn sie diesen Bedingungen nicht widersprechen oder ihr Ausschluss gesetzlich verboten ist.
b) Ergänzungen dieser Untersuchungsbedingungen sind wirkungslos, es sei denn, sie wurden von einem Direktor der Firma schriftlich genehmigt.
2. Von uns bestätigte Aufträge können nur mit unserer schriftlichen Einwilligung gekündigt werden.
3. Sofern von der Firma nicht anderweitig schriftlich festgelegt, haben Zahlungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen.
4. Die Untersuchung wird in gutem Glauben durchgeführt.  Es kommt dabei ein angemessenes Maß an Sorgfalt und Sachverstand zur Anwendung.  Die Untersuchung wird von angemessen qualifiziertem und erfahrenem Personal durchgeführt, das für den Zweck taugliche Ausrüstung verwendet.  Jede Entscheidung zur Durchführungsweise der Untersuchung oder zum dabei verwendeten Personal oder der dabei verwendeten Ausrüstung wird von der Firma in ihrem Ermessen gefällt.
Sofern von der Firma nicht im Voraus anders schriftlich vereinbart, erfolgen die Durchführung der Untersuchung und die Erstellung des Berichts ausschließlich in Bezug auf die vom Kunden zu diesem Zweck bei der Firma eingereichten Materialien.
5. Untersuchungen werden durchgeführt und Berichte dazu an die Kunden ausgeliefert, sobald dies angemessen praktikabel ist, die Firma kann jedoch keine Verantwortung für Verzögerungen bei der Durchführung der Untersuchung oder der Auslieferung des Berichts übernehmen.
6. Die Firma wird sich nach Kräften bemühen, den in den Vertragsbedingungen bzw. in diesen Bedingungen bzw. in irgendwelchen relevanten Verfahrensregeln aufgeführten Verpflichtungen nachzukommen, die Haftung für allfällige Verluste oder Schäden, ob direkt oder indirekt, die der Kunde als Folge von oder im Zusammenhang mit der Durchführung der Untersuchung erleidet, ist jedoch auf den Ersatz (sofern mit angemessenem Aufwand möglich) des der Firma zur Verfügung gestellten Untersuchungsmaterials oder der Erstattung seines Marktwerts beschränkt.
7. Im Allgemeinen messen die bei der Firma angewandten quantitativen spektroskopischen Verfahren für die Elementaranalyse das Element direkt.  Wenn Ergebnisse als Verbindungen der Elemente (z.B. Oxide oder Karbide) angegeben werden, ist dies eine Darstellung von Resultaten und nicht ein analytisches Ergebnis.  In den meisten Fällen ist die Form, in der die Ergebnisse einer derartigen Analyse dargestellt werden, die Form, in der das Element mit der größten Wahrscheinlichkeit in der bereitgestellten Probe vorliegt, diesbezüglich erfolgt jedoch keinerlei Garantie.
8. Zusammenfassungen der von der Firma angewandten analytischen Verfahren sind auf Anfrage erhältlich.
9. a) Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die zu untersuchende Probe in den Räumlichkeiten der Firma abzuliefern, wo die Untersuchung stattfinden wird. 

b) Die Probe wird in dem Zustand, in dem sie von der Firma entgegengenommen wurde, untersucht und die Firma kann für allfällige Schäden an der Probe oder den Verlust der ganzen oder eines Teils der Probe oder allfällige inhärente Veränderungen oder Abwandlungen in der Art der Probe, die vor dem Eintreffen in den Räumlichkeiten der Firma auftreten, keine Verantwortung übernehmen.
c) Der Kunde hat eine zusätzliche, zu der bei der Firma zur Untersuchung eingereichten Probe identische, Reserveprobe zurückzubehalten, um gegebenenfalls eine Überprüfung der eingereichten Probe durchführen zu können und diese für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu stellen, falls dies vom Kunden oder von der Firma verlangt wird.
d) Unter normalen Umständen führt die Firma auf Verlangen des Kunden eine Bestätigungsuntersuchung an der ursprünglichen oder der zusätzlichen Probe durch.  Die für die Bestätigungsuntersuchung zu zahlende Gebühr ist die gleiche, wie die für die ursprüngliche Untersuchung, es sei denn die Bestätigungsuntersuchung ergibt, dass die ursprüngliche Untersuchung erheblich fehlerhaft war. In diesem Fall wird die Bestätigungsuntersuchung kostenlos durchgeführt. 

e) Die Firma übernimmt die Verantwortung für die sichere Lieferung des Untersuchungsberichts an den Kunden.  Falls der Kunde der Firma das Nichteintreffen des Berichts oder allfällige Beschädigungen desselben innerhalb einer angemessenen Zeit nach dessen Verlassen der Räumlichkeiten der Firma meldet, liefert die Firma dem Kunden kostenlos ein weiteres Exemplar des Berichts.
f) Unter normalen Umständen gibt die Firma die eingereichte Probe bzw. verbleibende Teile davon nicht an den Kunden zurück.  Falls der Kunde die Rückgabe verlangt, schickt die Firma die Probe bzw. verbleibende Teile davon auf Risiko des Kunden auf dem normalen Post- oder Kurierweg an den Kunden und die Firma behält sich vor, falls das Zurückschicken der Probe aufgrund von Ausmaß oder Zerbrechlichkeit oder Entfernung zum Empfänger teuer ist, dem Kunden die Kosten für Verpackung und Versand zu verrechnen.
10. Der Kunde versichert die Firma gegen alle Schäden, Strafen, Kosten und Unkosten, für die die Firma haftbar gemacht werden kann, als Folge der an irgendeiner Probe, gemäß den Wünschen des Kunden vorgenommenen Arbeit, bei der irgendwelche Patente, Urheberrechte, Geschmacksmuster oder eingetragene Marken verletzt werden oder bei denen solche Verletzungen beansprucht werden. 

11. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Firma schriftlich über allfällige besondere Schäden oder Risiken in Kenntnis zu setzen, die beim Prüfen der eingereichten Probe entstehen können.  Falls der Kunde dies unterlässt, versichert er die Firma gegen alle Verluste oder Schäden, die die Firma oder ihr Personal als Folge eines solchen Ereignisses in ihren Räumlichkeiten erfährt.
12. Die Firma kann nach ihrem Ermessen die ganze oder einen beliebigen Teil der Untersuchung an Dritte weitervergeben.  Die Firma setzt den Kunden über ihre diesbezügliche Absicht in Kenntnis, bevor die Materialien des Kunden beim Unterauftragnehmer eingereicht werden.  Alle Verpflichtungen der Firma in Bezug auf solche Untersuchungen, die in diesen Untersuchungsbedingungen genannt sind, gelten für solche Unterauftragsarbeiten, als wären diese von der Firma ausgeführt worden und die Firma selbst ergreift angemessene Maßnahmen, um die Kompetenz der Drittpartei zum Durchführen der Untersuchung sicherzustellen.  Ungeachtet solcher Weitervergabe kommuniziert der Kunde in Bezug auf alle Anliegen, die aus solchen weitervergebenen Untersuchungen entstehen, nur mit der Firma. 

13. Obwohl angemessene Sorgfalt angewandt wird, wird jede vom Kunden bereitgestellte oder dem Kunden gehörende Probe auf Gefahr des Kunden von der Firma aufbewahrt und die Firma übernimmt keinerlei Haftung für deren Verlust oder Schaden.
14. Die Firma haftet nicht für infolge Verzögerung bei der Durchführung der Untersuchung oder bei der Auslieferung des Berichts oder infolge Nichtdurchführung der Untersuchung oder Nichtauslieferung des Berichts entstandene Verluste oder Schäden, wenn diese durch Streiks, Aussperrungen, Epidemien, Personalmangel, Betriebsschäden, Unfälle, Brände, Kriege, Aufstände, höhere Gewalt oder irgendwelche Umstände außerhalb des Einflusses der Firma verursacht wurden, sofern im Fall, dass solche Umstände eine Verzögerung verursachen, die Firma dem Kunden diese Umstände mitteilt und falls die Situation während einem Zeitraum von mehr als 60 Tagen nach dieser Mitteilung andauert, sind beide Parteien berechtigt, unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen, den Auftrag bzw. den noch ausstehenden Teil des Vertrags zu kündigen. 

15. Falls zu irgendeiner Zeit zwischen der Firma und dem Kunden irgendein Zweifel, Streit oder Disput bezüglich des Vertrags oder im Zusammenhang mit dem Vertrag entsteht, können beide Parteien der jeweiligen anderen Partei diesen Zweifel, Streit oder Disput schriftlich melden und dieser wird zur Schlichtung vor eine gemeinsam zu bestimmende alleinige Schlichtungskommission gebracht, die, falls innerhalb eines Monats nach Erhalt der Meldung kein Einverständnis erreicht wird, auf Antrag einer der Parteien vom derzeitigen Präsidenten der Londoner Handelkammer ernannt wird.  Dieses Vorbringen vor eine Schlichtungskommission erfolgt unter Einhaltung und vorbehaltlich der Bestimmungen des Arbitration Act 1950 (Schlichtungsgesetz von 1950) und allfälliger gesetzlicher Änderungen oder Wiederinkraftsetzungen desselben, die derzeit in Kraft sind. 

16. Der Vertrag unterliegt in jeder Beziehung englischem Recht und ist nach diesem auszulegen.
